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Öffentliche Bekanntmachung

Die nachfolgend genannten und  durch Beschluss des Rates der Gemeinde 
 Gangelt vom 20. März 2018 durchgeführten   Straßenbenennungen werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht:  

- Die Gasse zwischen Wallstraße und Sittarder Straße in Gangelt erhält die  Straßen-
bezeichnung „Synagogengasse“, 
- der Wirtschaftsweg zum Sportplatz in Langbroich erhält die Straßenbezeichnung 
„Zum Sportplatz“,
- das neu zu errichtende landwirtschaftliche Anwesen in Schierwaldenrath erhält die 
Straßenbezeichnung „Jagdfelderhof“,
- die Planstraße im Baugebiet „Niederbuscher Weg“, Bebauungsplan Nr. 72, erhält 
die Straßenbezeichnung „Kalberg“.

Gangelt, den 21. März 2018 
Gemeinde Gangelt 
Der Bürgermeister

gez. Tholen

Satzung 
der Gemeinde Gangelt vom 29.03.2018 über die 

1. Änderung der  Satzung  über die Erhebung von Gebühren 
für die  Benutzung der Friedhöfe im  Gemeindegebiet Gangelt 

(Friedhofsgebührensatzung) vom 14.12.2011

Aufgrund des § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen 
 (Bestattungsgesetz –BestG NRW) vom 17. Juni 2003 in Verbindung mit § 7 
der  Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und den §§ 1. 2.4 
und 6 des  Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), alle in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Rat der Gemeinde Gangelt in seiner Sitzung am 20.03.2018 
folgende Gebührensatzung beschlossen:

Abschnitt A

§ 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Bei Umbettungen von Eigengrabstätten auf einen Friedhof außerhalb der Gemein-
de Gangelt wird die Gebühr für die Verleihung eines Nutzungsrechtes, anteilig 
der  verbleibenden Jahre, an den Nutzungsberechtigten zurückerstattet. Wird von 
 sonstiger beantragter Benutzung oder Leistung kein oder nur teilweiser Gebrauch 
gemacht, begründet dieser Verzicht keinen Anspruch auf Erstattung oder Erlass der 
Gebühren. 

Abschnitt B

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- 
Westfalen (GO NRW) darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften dieses Gesetzes gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Gangelt 
 vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
 bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Gangelt, den 29.03.2018
Der Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Gangelt

I. Inkrafttreten der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54
 „Gangelt-Nord/III“ in Gangelt
  
Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 54 „Gangelt-Nord/III“ als Satzung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54 
 „Gangelt-Nord/III“ ergibt sich aus der nachfolgenden Karte.

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 233 Abs. 1 i.V. m. § 10 Abs. 3 BauGB in der 
zurzeit gültigen Fassung.

Der Bebauungsplan einschließlich Begründung und zusammenfassender Erklärung 
liegt ab sofort im Rathaus der Gemeinde Gangelt, 52538 Gangelt, Burgstraße 10, 
Zimmer-Nr.: 201/202, während der allgemeinen Dienststunden, und zwar 

 montags bis freitags von  08:15 - 12 30 Uhr
 dienstags von  14:00 - 16:00 Uhr
 donnerstags von  14:00 - 17:30 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Außerdem können die aufgeführten Unter-
lagen auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt unter www.gangelt.de > 
 Gemeindeentwicklung > Rechtskräftige Bauleitpläne eingesehen werden. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54  in 
Kraft. 

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung    
  der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der  
  Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
  Flächennutzungsplans und
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
  Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
  Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
  Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Hinsichtlich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54 wird auf die Vorschriften 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch 
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung 
NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der zurzeit 
 geltenden Fassung 

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54 „Gangelt-Nord/III“

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes

Auszug aus der DGK 5
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Erklärung

Der Satzungsbeschluss zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54  „Gangelt-Nord/
III“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweise 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666)  in 
der zurzeit geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
 Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
 gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 
 gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
 bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW)  vom 26.08.1999 (GV.
NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zur 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 54 „Gangelt-Nord/III“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 
20.03.2018 überein.
    
Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Gangelt, 04.04.2018  

Tholen
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Gangelt

I. Inkrafttreten der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58
 „Gangelt-Nord/IV“ in Gangelt

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gangelt-Nord/IV“ als Satzung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 
 „Gangelt-Nord/IV“ ergibt sich aus der nachfolgenden Karte.

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 233 Abs. 1 i.V. m. § 10 Abs. 3 BauGB in der 
zurzeit gültigen Fassung.

Der Bebauungsplan einschließlich Begründung und zusammenfassender Erklärung 
liegt ab sofort im Rathaus der Gemeinde Gangelt, 52538 Gangelt, Burgstraße 10, 
Zimmer-Nr.: 201/202, während der allgemeinen Dienststunden, und zwar 

 montags bis freitags von  08:15 - 12 30 Uhr
 dienstags von  14:00 - 16:00 Uhr
 donnerstags von  14:00 - 17:30 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Außerdem können die aufgeführten Unter-
lagen auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt unter www.gangelt.de > 
 Gemeindeentwicklung > Rechtskräftige Bauleitpläne eingesehen werden. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 in 
Kraft. 

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung    
  der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
  Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
  Flächennutzungsplans und
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
  Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
  Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
  Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Hinsichtlich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 wird auf die Vorschriften 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch 
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung 
NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der zurzeit gel-
tenden Fassung 

Erklärung

Der Satzungsbeschluss zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58  „Gangelt-Nord/
IV“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweise 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666)  in 
der zurzeit geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
 Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
 gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
 und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
 die den Mangel ergibt. 

Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW)  vom 26.08.1999 (GV.
NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zur 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 58 „Gangelt-Nord/III“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 
20.03.2018 überein.
    
Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Gangelt, 04.04.2018  

Tholen
Bürgermeister

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gangelt-Nord/IV“

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes

Auszug aus der DGK 5
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Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Gangelt

I. Inkrafttreten der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54
 „Gangelt-Nord/III“ in Gangelt

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 die 5. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 54 „Gangelt-Nord/III“ als Satzung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54 
 „Gangelt-Nord/III“ ergibt sich aus der nachfolgenden Karte.

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 233 Abs. 1 i.V. m. § 10 Abs. 3 BauGB in der 
zurzeit gültigen Fassung.

Der Bebauungsplan einschließlich Begründung und zusammenfassender Erklärung 
liegt ab sofort im Rathaus der Gemeinde Gangelt, 52538 Gangelt, Burgstraße 10, 
Zimmer-Nr.: 201/202, während der allgemeinen Dienststunden, und zwar 

 montags bis freitags von  08:15 - 12 30 Uhr
 dienstags von  14:00 - 16:00 Uhr
 donnerstags von  14:00 - 17:30 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Außerdem können die aufgeführten Unter-
lagen auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt unter www.gangelt.de > 
 Gemeindeentwicklung > Rechtskräftige Bauleitpläne eingesehen werden. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54 in 
Kraft.  

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
  der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
  Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
  Flächennutzungsplans und
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
  Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
  Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
  Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Hinsichtlich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54 wird auf die Vorschriften 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch 
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung 
NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der zurzeit 
 geltenden Fassung 

Erklärung

Der Satzungsbeschluss zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54 „Gan-
gelt-Nord/III“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweise 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666)  in 
der zurzeit geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
  Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
  Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
  bekannt gemacht worden,
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
  vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
  bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW)  vom 26.08.1999 (GV.
NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zur 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 54 „Gangelt-Nord/III“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 
20.03.2018 überein.
    
Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Gangelt, 04.04.2018  

Tholen
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Gangelt

I.  Inkrafttreten der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58
  „Gangelt-Nord/IV“ in Gangelt

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 die 5. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gangelt-Nord/IV“ als Satzung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 
 „Gangelt-Nord/IV“ ergibt sich aus der nachfolgenden Karte.

Fortsetzung nächste Seite

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54 „Gangelt-Nord/III“

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
Auszug aus der DGK 5
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des Amtsblattes 

der Gemeinde Gangelt
Herausgeber des Amtsblattes ist der Bürgermeister der Gemeinde Gangelt

Bezugsmöglichkeiten: 
• kostenlos im Bürgerservice des Rathauses, Burgstraße 10, 52538 Gangelt 

• kostenlos durch Hauswurfsendung
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Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 233 Abs. 1 i.V. m. § 10 Abs. 3 BauGB in der 
zurzeit gültigen Fassung.

Der Bebauungsplan einschließlich Begründung und zusammenfassender Erklärung 
liegt ab sofort im Rathaus der Gemeinde Gangelt, 52538 Gangelt, Burgstraße 10, 
Zimmer-Nr.: 201/202, während der allgemeinen Dienststunden, und zwar 

 montags bis freitags von  08:15 - 12 30 Uhr
 dienstags von  14:00 - 16:00 Uhr
 donnerstags von  14:00 - 17:30 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Außerdem können die aufgeführten Unter-
lagen auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt unter www.gangelt.de > 
 Gemeindeentwicklung > Rechtskräftige Bauleitpläne eingesehen werden. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 in 
Kraft. 

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
  der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
  Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
  Flächennutzungsplans und
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
  Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
  Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
  Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Hinsichtlich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 wird auf die Vorschriften 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch 
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung 
NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der zurzeit 
 geltenden Fassung 

Erklärung

Der Satzungsbeschluss zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gan-
gelt-Nord/IV“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweise 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666)  in 
der zurzeit geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
  Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
  Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
  bekannt gemacht worden,
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
  vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
  bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW)  vom 26.08.1999 (GV.
NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zur 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 58 „Gangelt-Nord/IV“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 
20.03.2018 überein.
    
Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Gangelt, 04.04.2018  

Tholen
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Gangelt

I. Inkrafttreten der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70
 „Philippenkuhle“ in Birgden

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 die 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 70 „Philippenkuhle“ als Satzung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70 
 „Philippenkuhle“ ergibt sich aus der nachfolgenden Karte.

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 233 Abs. 1 i.V. m. § 10 Abs. 3 BauGB in der 
zurzeit gültigen Fassung.

Der Bebauungsplan einschließlich Begründung und zusammenfassender Erklärung 
liegt ab sofort im Rathaus der Gemeinde Gangelt, 52538 Gangelt, Burgstraße 10, 
Zimmer-Nr.: 201/202, während der allgemeinen Dienststunden, und zwar 

 Fortsetzung nächste Seite

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gangelt-Nord/IV“

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
Auszug aus der DGK 5

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70 „Philippenkuhle“

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
Auszug aus der DGK 5
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 montags bis freitags von  08:15 - 12 30 Uhr
 dienstags von  14:00 - 16:00 Uhr
 donnerstags von  14:00 - 17:30 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Außerdem können die aufgeführten Unter-
lagen auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt unter www.gangelt.de > 
 Gemeindeentwicklung > Rechtskräftige Bauleitpläne eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70 in 
Kraft. 

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
  der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der  
  Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
  Flächennutzungsplans und
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
  Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
  Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
  Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Hinsichtlich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70 wird auf die Vorschriften 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch 
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung 
NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der zurzeit gel-
tenden Fassung 

Erklärung

Der Satzungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70 „ Philippenkuhle“ 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweise 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666)  in 
der zurzeit geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
 Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
 gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
 und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
 die den Mangel ergibt. 

Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW)  vom 26.08.1999 (GV.
NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zur 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 70 „Philippenkuhle“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 
20.03.2018 überein.
    
Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Gangelt, 04.04.2018  

Tholen
Bürgermeister
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